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Informationspflichten des Arztes 
nach dem Patientenrechtegesetz
Rechtsanwalt Dr. Christoph Osmialowski, Fachanwalt für Medizinrecht, Karlsruhe
Einleitung 

Das Gesetz zur Verbesserung der 
Rechte von Patientinnen und Pa-

tienten (das sogenannte Patientenrech-
tegesetz) vom 20.02.20131 enthält neben 
den Regelungen über Aufklärung und 
Einwilligung des Patienten (vgl. ArztR 
2013, S. 117 ff.) in einem neu gefassten § 
630c BGB Regelungen über die Informa-
tionspflichten des Behandelnden. Die in 
dieser Form erstmals ausdrücklich durch 
Gesetz von den Aufklärungspflichten ab-
gegrenzten Vorgaben werfen gleicherma-
ßen die Frage auf, ob die gesetzliche Ko-
difizierung mit einer Änderung der bis-
her von der Rechtsprechung entwickel-
ten Rechtslage einhergeht.

Zum Regierungsentwurf war bereits 
festzustellen, dass er der bisherigen 
Rechtsprechung in Arzthaftpflicht-
sachen entspricht, sodass eine wesentli-
che Änderung der Rechtslage nicht zu 
erwarten war. Dies hat sich bewahrhei-
tet – der nunmehr veröffentlichte Geset-
zestext weicht kaum vom Regierungs-
entwurf und von der bisherigen Rechts-
lage ab. 

An dieser Stelle soll insbesondere der 
nach Auffassung des Autors einzig we-
sentliche Diskussionspunkt vertieft und 
eine erste Einschätzung hierzu gegeben 
werden. Auf die übrigen unwesentliche-
ren Neuerungen wird jedoch ebenfalls 
unter Berücksichtigung der möglicher-
weise zu erwartenden Handhabung des 
neuen Gesetzestextes eingegangen.

Wesentlicher Diskussions-
punkt: Selbstbelastungspflicht 
mit allen Konsequenzen? 

Grenzen der Informationspflicht 

Die gesetzliche Regelung der Informati-
onspflichten führte während des Ge-
setzgebungsprozesses in einem Punkt zu 

wilden Spekulationen. Beispielsweise im 
Deutschen Ärzteblatt konnte man lesen, 
dass „im politischen Windschatten ei-
ner harmlos klingenden Kodifizierung 
des geltenden Rechts äußerst heikle De-
tails verabschiedet werden sollen“. Ärz-
tinnen und Ärzte sollen „Kollegen straf-
rechtlich überführen“ und selbst unter 
einen „Geständniszwang“ gesetzt wer-
den. 

Stein des Anstoßes war die Entwick-
lung des neuen § 630c Abs. 2 Satz 2 BGB:

„Sind für den Behandelnden Umstän-
de erkennbar, die die Annahme eines Be-

handlungsfehlers begründen, hat er den Pa-

tienten über diese auf Nachfrage oder 

zur Abwendung gesundheitlicher 
Gefahren zu informieren.“

Fraglich ist, welche Änderungen der 
Rechtslage dieser verkündete Wortlaut 
nun tatsächlich mit sich bringen könn-
te:
1. Bereits bisher hatten Ärztinnen und 

Ärzte die Pflicht, den Patienten zur 
Abwendung gesundheitlicher 
Gefahren über eigene oder fremde 
Behandlungsfehler zu informieren 
(sogenannte therapeutische Aufklä-
rung).

2. Vermeintlich neu und entsprechend 
streitig ist die Pflicht, den Patienten 
bereits auf Nachfrage hierüber zu 
informieren.

a. Entsprechend der bisherigen 
Rechtslage ist davon auszugehen, 
dass Ärztinnen und Ärzte auf all-
gemeine Nachfrage des Patienten 
nach Umständen der Behandlung 
diese sämtlich mitteilen müssen, 
auch wenn die Umstände die An-
nahme eines eigenen Behandlungs-
fehlers oder eines Behandlungsfeh-
lers eines ärztlichen Kollegen be-
gründen.
 Will der Patient beispielsweise allge-
mein den Verlauf einer Operation 
mitgeteilt bekommen, so hat er An-
spruch auf Mitteilung sämtlicher 

Vorkommnisse während der Opera-
tion. Ärztinnen und Ärzte dürfen 
nicht solche Vorkommnisse „weg-
lassen“, die einen Behandlungsfeh-
ler darstellen (könnten). Selbstver-
ständlich können sie sich jedoch 
jeglicher Wertung enthalten. Die 
Ärztin/Der Arzt würde demnach auf 
eine solch allgemeine Nachfrage le-
diglich die Tatsachen des Operati-
onsverlaufes wertungsfrei „nach-
erzählen“. 
b. Fraglich ist jedoch, ob die kon-
krete Frage nach dem Vorliegen ei-
nes Behandlungsfehlers auf Grund-
lage des Patientenrechtegesetzes be-
antwortet werden muss. Nach bishe-
riger Rechtslage war dies nicht so, 
sodass der Patientin/dem Patienten 
eine insofern „unergiebige“ (aber 
selbstverständlich wahrheitsgemä-
ße) Antwort gegeben werden konn-
te. 
  Klar ist, dass nach dem neuen Geset-
zestext nun auch konkretere Fragen 
betreffend Behandlungsfehler be-
antwortet werden müssen. 
 Gleichwohl sind Ärztinnen und Ärz-
te nach Auffassung des Autors auch 
durch den neuen Gesetzeswortlaut 
nicht dazu verpflichtet, ein Ge-
ständnis abzulegen oder einen ärzt-
lichen Kollegen zu denunzieren. Auf 
die Frage, ob ein Behandlungsfehler 
vorliegt, kann nach wie vor mit wer-
tungsfreien Tatsachenangaben (und 
allenfalls der eigenen Bewertung) 
geantwortet werden.
Die Informationspflicht ist 
nach dem Gesetzeswortlaut 
ausdrücklich auf Umstände 
und somit auf Tatsachen be-
schränkt. Schlüsse oder Wer-
tungen, ob ein Behandlungs-
fehler tatsächlich vorliegt, 
sind nicht umfasst. 
Für diese Annahme spricht neben 
dem an sich schon eindeutigen 
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Wortlaut („Umstände ... über diese 
...“) die Gesetzesbegründung der 
Bundesregierung: Die Bundesregie-
rung weist darauf hin, dass § 630c 
Abs. 2 Satz 2 BGB an die bislang 
schon geltende Rechtsprechung an-
knüpft. Auch die Bundesregierung 
beschränkt in dem Fall, dass der Pa-
tient den Behandelnden ausdrück-
lich nach etwaigen Behandlungs-
fehlern befragt, die Pflicht des Be-
handelnden zur wahrheitsgemäßen 
Antwort lediglich auf einzelne „Um-
stände“. Hierbei müsse er lediglich 
die Gefahr hinnehmen, eigene Be-
handlungsfehler oder die eines Drit-
ten „offenbaren“ zu müssen. Die 
ausdrückliche Bejahung eines Be-
handlungsfehlers (Wertung) wird 
somit nicht gefordert. 
Des Weiteren spricht für diese An-
nahme die Entwicklung im Gesetz-
gebungsverfahren: Im Referenten-
entwurf aus dem Justiz- und Ge-
sundheitsministerium war anfäng-
lich noch die Pflicht vorgesehen, 
„den Patienten über erkennbare Be-
handlungsfehler zu informieren“. 
Dies ist nunmehr in dem oben zu le-
senden Gesetzestext abgeschwächt 
(„Umstände ... über diese ...“) wor-
den. Ärztinnen und Ärzte müssen 
gerade nicht (wie ursprünglich vor-
gesehen) über Behandlungsfeh-
ler informieren, sondern lediglich 
über Umstände, die die Annahme 
eines Behandlungsfehlers begrün-
den.
Vor diesem Hintergrund relativiert 

sich die Befürchtung eines Geständnis-
zwangs oder einer Überführungspflicht. 
Nach hiesiger Auffassung braucht auch 
weiterhin die Frage nach dem Vorliegen 
eines Behandlungsfehlers nicht beant-
wortet werden. Ärztinnen und Ärzte 
müssen lediglich die Umstände der Be-
handlung konkretisieren. Hierbei kön-
nen sie sich zum einen mit gutem 
Grund auf die Umstände beschränken, 
die entsprechend der gesetzlichen Do-
kumentationspflicht aus medizinischen 
Gründen festgehalten werden müssen 
(§ 630f Abs. 2 BGB). Zum anderen kön-
nen sie auf die Umstände, die ihrer Ver-
teidigung gegen Behandlungsfehlervor-
würfe dienlich sind, hinweisen bzw. an 
vor-/mitbehandelnde ärztliche Kolle-
ginnen und Kollegen verweisen. Jeden-
falls sollte die gegebene Auskunft doku-
mentiert werden.

Verwertung der Informationen 

Hinsichtlich der Verwertung der Mittei-
lungen von Informationen an Patienten 
in Rechtsverfahren ist zu differenzieren. 
Dies gilt insbesondere auch im Hinblick 
auf den Schutz durch die Haftpflichtver-
sicherung, der bei „überschießender“ 
Pflichterfüllung durch zu umfassende 
Information des Patienten gefährdet 
sein kann: 
In Straf- und Bußgeldverfahren ist zur 
Vermeidung einer Umgehung des 
Selbstbelastungsverbots die Verwen-
dung der Aussagen gegen die Ärztin oder 
den Arzt von deren Zustimmung abhän-
gig. Dies ist ausdrücklich im neuen 
§ 630c Abs. 2 Satz 3 BGB geregelt:

„Ist dem Behandelnden … ein Behand-

lungsfehler unterlaufen, darf die Informati-

on nach Satz 2 zu Beweiszwecken in einem 

gegen den Behandelnden … geführten 

Straf- oder Bußgeldverfahren nur mit 

Zustimmung des Behandelnden verwendet 

werden.“

Im Zivilverfahren eines Arzthaft-
pflichtprozesses gilt dies jedoch nicht. 
Insofern ist noch unklar, wie die erwei-
terten Informationspflichten des neuen 
§ 630c Abs. 2 Satz 2 BGB mit den Bedin-
gungen der Haftpflichtversicherer ver-
einbart werden können. Auch deshalb 
sollten Informationen sehr zurückhal-
tend und ohne jede Wertung ausschließ-
lich in Form von Tatsachen gegeben 
werden. Im Zweifelsfall sollte vorher die 
Zustimmung der Haftpflichtversiche-
rung eingeholt werden. Andernfalls be-
steht die Gefahr, dass durch ein pflicht-
widriges Schuldanerkenntnis der Ver-
sicherungsschutz verloren geht. 

Folgen eines Verstoßes gegen die 
Informationspflicht unklar 

Im Gesetzestext ist auch nicht geregelt, 
welche Folgen der Verstoß gegen die In-
formationspflicht für die Beweislastver-
teilung hat. In der Regelung über die Be-
weislast ist lediglich entsprechend der 
bisherigen Rechtsprechung vorgesehen, 
dass der Behandelnde zu beweisen hat, 
dass er eine Einwilligung eingeholt und 
entsprechend den Anforderungen nach 
§ 630e BGB aufgeklärt hat. Die Informa-
tionspflicht über Behandlungsfehler 
nach § 630c BGB ist somit nicht ein-
bezogen. 

Man wird zudem entsprechend der 
Rechtsprechung davon auszugehen ha-

ben, dass Fehler bei der Erfüllung der In-
formationspflicht zur therapeutischen 
Aufklärung gehören und deshalb wie Be-
handlungsfehler zu würdigen sind, so-
dass die Beweislast auch für den Fehler bei 
der Erfüllung der Informationspflicht 
grundsätzlich beim Patienten liegt. 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht 
aus der Begründung des Regierungsent-
wurfs. Es soll ausdrücklich lediglich „die 
bisherige Rechtsprechung zur Beweis-
lastverteilung gesetzlich geregelt wer-
den“. Ziel der Norm sei es, „die von der 
Rechtsprechung entwickelten Grund-
sätze zu den Beweiserleichterungen sys-
tematisch in einer Vorschrift zusam-
menzufassen.“

Übrige gesetzliche Regelungen: 
keine wesentlichen Neuerungen 

Im Übrigen werden durch den Gesetzes-
text lediglich erstmals die Informations-
pflichten ausdrücklich begrifflich von 
den Aufklärungspflichten des § 630e 
BGB unterschieden. 

Darüber hinaus haben sich die In-
formationspflichten durch die gesetzli-
che Kodifizierung gegenüber dem bisher 
geltenden Richterrecht nicht wesentlich 
geändert:
• Gemäß § 630c Abs. 2 Satz 1 BGB ist die 

Ärztin/der Arzt verpflichtet, dem Pa-
tienten in verständlicher Weise sämt-
liche für die Behandlung wesentli-
chen Umstände zu erläutern (ins-
besondere Diagnose, voraussichtliche 
gesundheitliche Entwicklung, Thera-
pie, zu ergreifende Maßnahmen).

• Die Ärztin/der Arzt muss den Patien-
ten zudem gemäß § 630c Abs. 3 Satz 1 
BGB in Textform über die voraussicht-
lichen Kosten der Behandlung infor-
mieren, wenn die (vollständige) Kos-
tenübernahme durch einen Dritten 
(insbesondere Krankenkasse) aus-
geschlossen oder auch nur zweifelhaft 
ist (z.B. IGeL-Leistung). Der Patient 
hat ausdrücklich einen Anspruch auf 
Bezifferung (nicht bloße Information 
über das „Ob“).

• Gemäß § 630c Abs. 4 BGB entfällt die 
Informationspflicht, wenn die Be-
handlung unaufschiebbar ist, der Pa-
tient auf die Information ausdrück-
lich verzichtet hat oder die Informati-
on ausnahmsweise aufgrund beson-
derer Umstände entbehrlich ist.
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Praktische Umsetzung 

Für die praktische Umsetzung im ärzt-
lichen Alltag ergeben sich letztendlich 
fünf Fallkonstellationen:
1. Es liegen Umstände vor, die die An-

nahme eines Behandlungsfehlers be-
gründen, und der Patient fragt all-
gemein nach dem Behandlungsver-
lauf. Ärztinnen und Ärzte haben 
durch Mitteilung sämtlicher Umstän-
de (reiner Tatsachenbericht!) ohne 
Auslassung der „kritischen“ Umstän-
de den Behandlungsverlauf zu schil-
dern.

2. Es sind Umstände erkennbar, die die 
Annahme eines Behandlungsfehlers 
rechtfertigen und der Patient fragt 
ausdrücklich nach solchen Umstän-
den. Die Ärztin/Der Arzt hat entspre-
chend der gesetzlichen Informations-
pflicht die Frage wahrheitsgemäß zu 
beantworten, indem sie/er das Vorlie-
gen dieser Umstände (ausschließlich 
Tatsachenbericht) bejaht oder ver-
neint. Darüber hinaus steht es ihr/
ihm frei, den Patienten auf die Aspek-
te hinzuweisen, die gegen die Annah-
me eines Behandlungsfehlers spre-
chen.

3. Es sind Umstände erkennbar, die die 
Annahme eines Behandlungsfehlers 
begründen, und der Patient fragt aus-
drücklich nach dem Vorliegen eines 
Behandlungsfehlers. Die Ärztin/Der 
Arzt kann sich darauf beschränken, 
auch in diesem Fall lediglich die Um-
stände, die für die Annahme eines Be-
handlungsfehlers sprechen, darzule-
gen. Des Weiteren steht es ihm frei, 

hierbei gleichermaßen die Umstände, 
die gegen die Annahme eines Behand-
lungsfehlers sprechen, zu betonen 
und seine persönliche Wertung abzu-
geben, dass nach eigener Einschät-
zung kein Behandlungsfehler vor-
liegt. 

4. Die voranstehenden Verhaltensmög-
lichkeiten gelten auch für Fälle, in de-
nen zweifelhaft ist, ob die erkenn-
baren Umstände die Annahme eines 
Behandlungsfehlers begründen. Der 
Behandlungsverlauf ist ohne Wertung 
korrekt zu schildern. Auch bloße Spe-
kulationen über die Behandlungsfeh-
lerhaftigkeit sind nicht zu äußern. 

5. Es sind keine Umstände erkennbar, 
die die Annahme eines Behandlungs-
fehlers begründen. Ärztinnen und 
Ärzte müssen (und können beden-
kenlos) sämtliche Fragen vom Patien-
ten über den Behandlungsverlauf be-
antworten.

Ein Verstoß gegen die Informati-
onspflichten durch die Ärztin/den Arzt 
könnte zu Schadensersatzansprüchen 
von Patienten führen, wobei die Pa-
tienten für die Informationspflichtver-
letzung, den Schaden und den kausa-
len Zusammenhang beweispflichtig 
sind. Ob darüber hinaus Sanktionen 
insbesondere auch nach dem Straf-
recht z.B. wegen (versuchten) Betruges 
drohen (weil sich der Arzt durch das 
Verschweigen belastender Tatsachen 
einer ggf. vorhandenen Schadens-
ersatzpflicht entziehen wollte/entzo-
gen hat), kann nicht ausgeschlossen 
werden.

Fazit 

Die nunmehr gesetzlich fixierten Infor-
mationspflichten sind mit den von der 
Rechtsprechung entwickelten und als 
„therapeutische Aufklärung“ bzw. als 
„Sicherungsaufklärung“ bezeichneten 
Grundsätzen, die nach der Gesetzes-
begründung ausdrücklich fortgelten sol-
len, fast gänzlich identisch. 

Wesentlich ist, dass keine Pflicht 
zum Schuldanerkenntnis oder zur De-
nunzierung von Kollegen besteht, auch 
wenn die Ärztin/der Arzt nun weiterge-
hend Fragen nach Umständen im Zu-
sammenhang mit Behandlungsfehlern 
zu beantworten hat. Im Zweifel ist die 
Haftpflichtversicherung einzubeziehen. 

Es bleibt nunmehr zum einen abzu-
warten, ob die bisherige Rechtsprechung 
auf der Grundlage des neuen Gesetzes-
textes weiterbesteht oder die Kodifizie-
rung von den Gerichten zum Anlass für 
einen „Sinneswandel“ genommen wird. 

Zum anderen könnte die Aufnahme 
des Richterrechts in das Gesetz dazu füh-
ren, dass sich die Rechtslage je nach Moti-
vation des von politischen Entwicklungen 
abhängigeren Gesetzgebers in Zukunft we-
sentlich häufiger ändert, als dies über Jahr-
zehnte in der bisherigen Entwicklung der 
Rechtsprechung der Fall war.  
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